
•   Die  Reisenden  erhalten  alle  wesent-
    lichen  Informationen  über  die  Pau-
    schalreise  vor  Abschluss  des  Pau-
    schalreisevertrags.

•   Es  haftet  immer  mindestens  ein  Un-
    ternehmer  für  die  ordnungsgemäße  
    Erbringung  aller  im  Vertrag  inbegrif
    fenen Reiseleistungen.

•   Die  Reisenden  erhalten  eine  Not-
    ruftelefonnummer  oder  Angaben  zu  
    einer Kontaktstelle, über die sie sich 
    mit dem Reiseveranstalter oder dem 
    Reisebüro in Verbindung setzen kön-
    nen. 

•   Die Reisenden können die Pauschal-
    reise  -  innerhalb  einer  angemesse-
    nen Frist und unter Umständen unter 
    zusätzlichen Kosten - auf eine ande-
    re Person übertragen.

•   Der Preis der Pauschalreise darf nur 
    erhöht werden, wenn bestimmte Kos-
    ten   (zum   Beispiel   Treibstoffpreise)   
    sich  erhöhen  und  wenn  dies  im Ver-
    trag ausdrücklich vorgesehen ist, und 
    in jedem Fall bis spätestens 20 Tage 
    vor Beginn der Pauschalreise. Wenn 
    die Preiserhöhung 8 % des Pauschal-
    reisepreises übersteigt, kann der Rei-
    sende vom Vertrag zurücktreten. 

•   Die Reisenden können ohne Zahlung 
    einer  Rücktrittsgebühr  vom  Vertrag  
    zurücktreten  und  erhalten  eine  volle    
    Erstattung  aller  Zahlungen,  wenn  
    einer  der  wesentlichen  Bestandteile  
    der Pauschalreise mit Ausnahme des 
    Preises erheblich geändert wird.

•   Wenn der für die Pauschalreise verant-
    wortliche  Unternehmer  die  Pauschal-
    reise vor Beginn der Pauschalreise ab-
    sagt,  haben  die  Reisenden  Anspruch  
    auf  eine  Kostenerstattung. Unter  
    Umständen auch auf eine  Ent- 
    schädigung, außer die Reise wird  
    wegen Unterschreitung der Mindest-
    Teilnehmerzahl abgesagt..

•   Die  Reisenden  können  bei  Eintritt  au
    ßergewöhnlicher   Umstände   vor   Be-
    ginn  der  Pauschalreise  ohne  Zahlung  
    einer   Rücktrittsgebühr   vom   Vertrag   
    zurücktreten,  beispielsweise  wenn  am  
    Bestimmungsort  schwerwiegende  Si-
    cherheitsprobleme  bestehen,  die  die  
    Pauschalreise   voraussichtlich   beein-
    trächtigen.

•   Können  nach  Beginn  der  Pauschal-
    reise   wesentliche   Bestandteile   der   
    Pauschalreise    nicht    vereinbarungs-
    gemäß  durchgeführt  werden,  so  sind  
    dem  Reisenden  angemessene  andere     
    Vorkehrungen   ohne   Mehrkosten   
    anzubieten.  Der  Reisende  kann  ohne  
    Zahlung   einer   Rücktrittsgebühr   vom   
    Vertrag zurücktreten (in der Bundesre-
    publik Deutschland heißt dieses Recht 
    „Kündigung”),  wenn  Leistungen  nicht  
    gemäß  dem  Vertrag  erbracht  werden  
    und  dies  erhebliche  Auswirkungen  auf  
    die  Erbringung  der  vertraglichen  Pau-
    schalreiseleistungen  hat  und  der  Rei-
    severanstalter  es  versäumt,  Abhilfe   
    zu  schaffen.

•   Der Reiseveranstalter leistet dem Rei-
    senden Beistand, wenn dieser sich in 
    Schwierigkeiten befindet. 

•   Der Reisepreis darf bei einer 
    Unterschreitung der Mindest-
    Teilnehmerzahl, spätestens 6 Wochen
    vor Abreise, angepasst werden, 
    sofern schon bei der Buchung  klar
    entsprechend darauf hingewiesen und 
    die entsprechenden Preisstaffeln    
    bekannt sind. 

•   Der  Reisende  hat  Anspruch  auf     
     eine  Preisminderung und/oder 
     Schadenersatz, wenn  die Reise-  
     leistungen  nicht oder  nicht ordnungs-
     gemäß  erbracht  werden.

•    Zudem können die Reisenden     
     jederzeit  vor  Beginn  der Pauschal-  
     reise  gegen  Zahlung einer ange-  
     messenen und vertretbaren Rücktritts-  
     gebühr vom Vertrag zurücktreten.

•   Im  Fall  der  Insolvenz  des  Reisever-
    anstalters  oder  -  in  einigen  Mitglied-
    staaten - des Reisevermittlers werden 
    Zahlungen zurückerstattet. Tritt die In-
    solvenz  des  Reiseveranstalters  oder,  
    sofern  einschlägig,  des  Reisevermitt-
    lers  nach  Beginn  der  Pauschalreise  
    ein und ist  die  Beförderung Bestand-  
    teil  der  Pauschalreise,  so wird  die 
    Rückbeförderung  der Reisenden 
    gewährleistet. FUNtours & more  
    GmbH hat eine Insolvenz Absicherung 
    mit R+V Allgemeine Versicherung  AG,  
    Raiffeisenplatz  1,  D-65189     
    Wiesbaden,  Tel +49 (0)611 533- 5859,  
    Fax:+49 (0)611  533-4500 abgeschlo-
    ssen.  Die Reisenden können  diese  
    Einrichtung kontaktieren,  wenn  ihnen  
    Leistungen aufgrund  der  Insolvenz 
    von FUNtours & more GmbH ver- 
    verweigert werden.

Formblatt zur Unterrichtung 
des Reisenden 
bei einer Pauschalreise
nach § 651a des 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise
im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. 
Das Unternehmen „FUNtours & more GmbH (nachstehend „FUNtours“ abgekürzt) trägt die volle 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem  verfügt  das  Unternehmen  „FUNtours“  über  die  gesetzlich  vorgeschriebene  Absicherung  
für  die  Rückzahlung  Ihrer  Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur 
Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

FUNtours & more GmbH

Louisenstrasse 80
61348 Bad Homburg v.d.H.
Vertreten durch: Dirk Lather

Kontakt:

Telefon:  +49 (0) 6172 68 18 784
Telefax:  +49 (0) 6172 68 18 785
E-Mail:  info@funtours.de

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.
Registergericht:Amtsgericht Bad Homburg
Registernummer: HRG-11940

Bankverbindung:

Frankfurter Volksbank eg
IBAN DE7950 1900 0063 0141 2230
FFVBDEFFXXX
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Sicherungsschein für Pauschalreisen

gemäß ¤ 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Versicherungsschein-Nr.:

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer.

Der Sicherungsschein gilt nur für Pauschalreisen, die bis zum           (einschließlich) gebucht 
wurden; Antritt oder Beendigung der Reise haben dagegen keine Bedeutung für seine Gültigkeit.

Dem Reisenden steht im Fall der Insolvenz der / des  

gegenüber dem unten angegebenen Kundengeldabsicherer unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
ein unmittelbarer Anspruch im Sinne des ¤ 651r Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu.

Die Haftung des Kundengeldabsicherers ist begrenzt. Er haftet für alle durch ihn in einem Geschäftsjahr
insgesamt zu erstattenden Beträge nur bis zu einem Betrag von 110 Mio. Euro. Sollte diese Summe 
nicht für alle Reisenden ausreichen, so verringert sich der Erstattungsbetrag in dem Verhältnis, in dem 
ihr Gesamtbetrag zum Höchstbetrag steht.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Ihr Kundengeldabsicherer:
R+V Allgemeine Versicherung AG R+V Allgemeine Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1 Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden 65189 Wiesbaden
Telefon: +49 611 533-5859 www.ruv.de
Telefax: +49  611 533-4500

R+V Allgemeine Versicherung AG
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R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. 
Vorstand: Dr. Edgar Martin, Vorsitzender; Heinz-Jürgen Kallerhoff, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet.
Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198334

Dr. Edgar Martin Julia Merkel

407/90/101011232

01.10.2019

FUNtours & more GmbH

Louisenstrass 72-82

61348 Bad Homburg
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